
1 von 2 
 

 

HOLZBACHTALSCHULE PUDERBACH 
 

 

Antrag auf Betreuung an der Grundschule Puderbach  

Schuljahr 2023/2024 

(Bitte den Antrag im Schulsekretariat einreichen) 

Schüler/ in 

o weiblich   o männlich   o divers 

Name, Vorname  

Geburtsdatum 

PLZ, Wohnort, Straße 

Klasse 

Der Besuch beginnt ab dem 

 

Personensorgeberechtigte/ r 

o weiblich   o männlich   o divers 

Name, Vorname  

PLZ, Wohnort, Straße 

Telefonnummer 

E-Mail 

Die Betreuung kostet 20 EUR / Stunde im Monat. Das zweite und jedes weitere Kind der 
Familie zahlt 50 % der Betreuungskosten.   

Betreuungszeiten/ Kosten (Bitte ankreuzen) 

o Betreuung in der Zeit von 11:20 bis 12:20 Uhr   Kosten: 20€/ Monat 

o Betreuung in der Zeit von 11:20 bis 13:30 Uhr   Kosten: 40€/ Monat 

o Betreuung in der Zeit von 11:20 bis 14:00 Uhr   Kosten: 50€/ Monat 

o Betreuung in der Zeit von 12:20 bis 13:30 Uhr   Kosten: 20€/ Monat 

o Betreuung in der Zeit von 12:20 bis 14:00 Uhr   Kosten: 30€/ Monat 
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Ergänzung zur Ganztagsschule  

o Montag bis Donnerstag in der Zeit von 15:30 bis 16:30 Uhr    Kosten: 20€/ Monat 

o Freitag in der Zeit von 11:20/ 12:20 Uhr bis 15:30 Uhr   Kosten: 20€/ Monat 

o Montag bis Freitag in der Zeit von 11:20/ 12:20 Uhr bis 16:30 Uhr Kosten: 30€/ Monat 

 

Der Schüler/ die Schülerin  

o wird abgeholt             o fährt mit dem Bus              o  geht alleine nach Hause  

 

Der Schüler/ die Schülerin wird nach Ende des regulären Unterrichts von Betreuungskräften 
beaufsichtigt. Eine Hausaufgabenhilfe etc. beinhaltet die Betreuung nicht. 

Anmeldungen können nur bis zum 01.04.2023 berücksichtigt werden. 

Ein Anspruch auf Betreuung besteht grundsätzlich nicht. Die Aufnahme in die Betreuende 
Grundschule richtet sich nach der Anzahl der freien Plätze (Reihenfolge Anmeldung). 

Die Anmeldung ist bindend für ein Schuljahr. 

Eine vorzeitige Abmeldung ist nur aufgrund eines wichtigen Grundes zum Monatsende 
möglich.  (z.B. Wegzug aus dem Einzugsbereich der Grundschule und der damit verbundene 
Schulwechsel) 

Vorzeitige Abmeldungen müssen schriftlich bei der Schulleitung erfolgen. 

Ein Kind kann von der Teilnahme ausgeschlossen werden  

- wenn die Zahlungspflichtigen mit der Zahlung des Beitrages länger als zwei Monate 
im Verzug sind. 

- wenn durch das Verhalten des Kindes für die Betreuung eine unzumutbare Belastung 
entsteht und/ oder andere Kinder hierdurch gefährdet werden.    

- sonstiger schwerwiegender Grund 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                      (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r) 


